
in der aktuellen Diskussion als Indiz für eine Lex-specialis-
Funktion der Neuregelung gegenüber dem gesamten Ge-
währleistungsrecht, mithin auch der Minderung gesehen.69

II. Situation bei Vermietung als Erwerbsgrundlage des
Vermieters

Problematisch erscheint Art. 240 § 2 EGBGB noch unter
einem anderen Aspekt. Weder der Wortlaut der Vorschrift
noch die Gesetzesbegründung geben Aufschluss darüber, wie
die Situation zu bewerten ist, dass die Mieteinnahmen für den
Vermieter die Erwerbsgrundlage darstellen.70

Die Gesetzesbegründung sieht pauschal diese Bevölkerungs-
gruppe als wirtschaftlich stärker als die Mieter an.71

Systematisch und nach Sinn und Zweck der Vorschrift kann
sich etwas anderes ergeben. Art. 240 § 2 EGBGB dient gera-
de dazu, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise
abzufedern.72

Art. 240 § 1 IV Nr. 1 EGBGB schließt ein Leistungsverwei-
gerungsrecht für Miet- und Pachtverträge aus. Allerdings ist
Art. 240 § 1 III EGBGB von dieser Regelung nicht erfasst.

Daraus ein Korrektiv zugunsten des Vermieters abzuleiten
erscheint mit Wortlaut und Systematik des Art. 240 § 2
EGBGB vereinbar. Die Gesetzesbegründung verweist jedoch
darauf, dass der Vermieter nicht durch eine spezielle Härte-
klausel abgesichert werden soll.73

Ausweislich der Gesetzesbegründung wird eine Übervortei-
lung des Vermieters verhindert, indem nur das sekundäre
Kündigungsrecht, nicht der Primärleistungsanspruch modifi-
ziert wird und eine Beschränkung auf einen „moderaten Zeit-
raum“ erfolgt.74

E. FAZIT

Art. 240 § 2 EGBGB kann als lex specialis des vermieterseiti-
gen Kündigungsrechts gesehen werden.

Je nach Einordnung der behördlichen Maßnahme als objekt-
oder betriebsbezogener Umstand kommt eine Absicherung
des Gewerberaummieters durch § 536 I BGB oder § 313 I
BGB in Betracht.

Diese Auslegung rettet gegebenenfalls einige Unternehmer,
nicht Wohnraummieter, vor dem wirtschaftlichen Ruin bei
sofortiger Geltendmachung von Ansprüchen aus §§ 280 I, II,
286 BGB durch den Vermieter nach dem 30.6.2020.

Sieht man in der Neuregelung eine lex specialis für das ge-
samte Gewährleistungsrecht, sind alle Mieter in gleicher Wei-
se betroffen.

Es bleibt ungeklärt, wie nach Ende der Kündigungsbeschrän-
kung zu verfahren ist und ob der existenzbedrohte Vermieter
geschützt werden kann.

Die Neuregelung ist mit einer gewissen Rechtsunsicherheit
verbunden, da sie ein Novum in der Systematik des Miet-
rechts darstellt. So besteht die Gefahr, dass die Justiz durch
Auslegung bzw. richterliche Rechtsfortbildung für die Abfe-
derung der wirtschaftlichen Risiken der Coronakrise im
Mietrecht sorgen muss.

69 Drygala LTO 30.3.2020, https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/adidas-deich-
mann-corona-gewerbe-miete-april-aussetzung-vertrag/ (zuletzt abgerufen am 16.5.
2020).

70 Elzer beck-community am 26.3.2020, https://community.beck.de/2020/03/26/co-
ronapandemie-die-neuen-regelungen-zur-miete (zuletzt abgerufen am 16.5.2020).

71 BT-Drs. 19/18110, 36.
72 BT-Drs. 19/18110, 1.
73 BT-Drs. 19/18110, 36; krit. bzgl. dieser Wertung Rüfner JZ 2020, 443 (448).
74 BT-Drs. 19/18110, 36.
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Wiss. Mit. Torsten Kindt, Mannheim*

„Drum prüfe, wer sich ewig bindet, indem er erst den Kaufpreis mindert“

Schuldrecht AT und Kaufrecht
Anfänger
2 Stunden
Gesetzestext BGB

& SACHVERHALT

K will sich seinen Kindheitstraum vom eigenen Sportwagen erfüllen. Zu diesem Zweck begibt
er sich Anfang Juni 2018 zum Autohaus der V. Am besten gefällt ihm dort ein Cabrio, Modell
„Viper“, welches neu für 100.000 EUR angeboten wird. Der Preis lässt K allerdings zögern.
V, die das Interesse des K an dem Fahrzeug bemerkt, will ihm die Entscheidung erleichtern
und verweist auf eine eigentlich erst für den nächsten Monat geplante Rabattaktion. Wenn K
das Cabrio direkt mitnehme, könne V ausnahmsweise schon heute die Aktionsbedingungen

* Der Verfasser ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Internationales und Europäisches Wirt-
schaftsrecht an der Universität Mannheim (Prof. Dr. Moritz Renner). Die Klausur wurde im Frühjahrs-/Sommersemester 2019
in der Anfängerübung von Prof. Dr. Moritz Renner gestellt, dem für wertvolle Anmerkungen gedankt sei. Der Notendurch-
schnitt betrug 6,2 Punkte.
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gewähren (10% Preisnachlass). Nun kann K nicht mehr widerstehen. Er unterzeichnet das
vorgelegte Vertragsformular, das V für die Rabattaktion vorbereitet, bislang aber noch nicht
eingesetzt hatte. Zu den rückseitig abgedruckten Aktionsbedingungen, auf die V mündlich
ausdrücklich hinweist, die K jedoch nur überfliegt, gehört, dass Gewährleistung nur in Form
von Reparaturen angeboten werde. K zahlt mit Karte den reduzierten Kaufpreis
(90.000 EUR) und nimmt mit leuchtenden Augen die Schlüssel entgegen. Da V im Laufe des
Monats auch noch einige lukrative Verkäufe zum regulären Preis gelingen, verzichtet sie
schließlich auf die für Juli geplante Rabattaktion.

Die Freude des K an dem Flitzer währt jedoch nicht lang. Zwischen Juli und September treten
insgesamt sieben technische Defekte auf (zB Aussetzen der Scheibenwischer, Ausfall der
Klimaanlage), die jeweils auf Rüge des K von der zum Autohaus der V gehörenden Werkstatt
behoben werden. Als K das Cabrio wieder einmal von der Reparatur abholt, erklärt er
gegenüber V die „Herabsetzung“ des Kaufpreises um 20.000 EUR. Die bisherigen Defekte
hätten gezeigt, dass das Fahrzeug besonders fehleranfällig und damit seinen Preis nicht wert
sei. V verweist hingegen darauf, dass das Cabrio im ganzen Juni noch einwandfrei gelaufen sei
und daher zum allein maßgeblichen Verkaufszeitpunkt intakt gewesen sein müsse.

Als wenige Wochen später die Parksensoren ein Fehlsignal abgeben und K deshalb beim
Einfahren in die Garage ohne Eigenverschulden sein Rennrad zerstört (Wert: 2.000 EUR), hat
er die Nase voll. Er bringt das Cabrio Ende Oktober 2018 zu V und verlangt den gesamten
Kaufpreis zurück, den er für die „Schrottkarre“ gezahlt habe, sowie Kompensation für das
Rennrad. Er habe jedes Vertrauen in den Hersteller verloren und an weiteren Reparaturen kein
Interesse. V ist damit nicht einverstanden. Zum einen habe sie alle bisher aufgetretenen Defekte
fachgerecht behoben und sei sie auch zur unproblematischen Instandsetzung der Parksensoren
bereit, die lediglich falsch programmiert seien (was zutrifft). Dabei verweist V auch nochmal
auf die Gewährleistungsklausel. Zum anderen könne K nicht erst einen Teilbetrag abziehen,
dann aber doch den ganzen Kaufpreis verlangen, geschweige denn Ersatz für das Rennrad.

Aufgabe:Welche gewährleistungsrechtlichen Zahlungsansprüche hat K gegen V?

Bearbeitungshinweis: Gehen Sie davon aus, dass das Cabrio tatsächlich besonders fehleranfällig ist,
was zu einer Wertminderung um 20% führt. Europarecht ist nicht zu prüfen.

& LÖSUNG

Hinweis: Da das Hauptinteresse des K in der Wiedererlangung des vollen Kaufpreises besteht, liegt es
nahe, die Prüfung mit Ansprüchen zu beginnen, die diese Rechtsfolge hätten, namentlich einem
Anspruch auf Rückgewähr nach Rücktritt oder auf Schadensersatz statt der ganzen Leistung.

A. §§ 437 NR. 2 VAR. 1, 440, 323 I, 346 I BGB (RÜCKZAHLUNG DES KAUFPREISES)

K könnte gegen V einen Anspruch auf Rückgewähr des Kaufpreises in Höhe von
90.000 EUR aus §§ 437 Nr. 2 Var. 1, 440, 323 I, 346 I BGB haben.

I. Kaufvertrag

Zunächst müssten K und V einen Kaufvertrag geschlossen haben. Dies ist Anfang Juni 2018
durch Einigung über den Kauf des Cabrios zum Preis von 90.000 EUR geschehen.

II. Rücktrittsrecht

Dem K müsste zudem ein Rücktrittsrecht zugestanden haben. Ein solches könnte aus §§ 437
Nr. 2 Var. 1, 440, 323 I BGB gefolgt sein.

1. Sachmangel bei Gefahrübergang

Dafür müsste das Cabrio bei Gefahrübergang einen Sachmangel iSd § 434 BGB aufgewiesen
haben.

a) Sachmangel

Ein Sachmangel liegt vor, wenn die „Ist-Beschaffenheit“ der Kaufsache von der vereinbarten
oder der nach § 434 I 2 BGB zu ermittelnden „Soll-Beschaffenheit“ nachteilig abweicht
(Looschelders, Schuldrecht Besonderer Teil, 15. Aufl. 2020, § 3 Rn. 2). In Ermangelung einer
vorrangigen Parteiabrede besteht die Soll-Beschaffenheit nach § 434 I 2 Nr. 2 BGB darin,
dass die Kaufsache sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit
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